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Die Adelsforschung erfreut sich bekanntlich
nach wie vor eines großen Zuspruches, was
zahlreiche Tagungen und Veröffentlichungen
der letzten Jahre eindrucksvoll belegen. Be-
vorzugte Untersuchungsfelder bildeten da-
bei bislang vor allem die Agrarverfassung,
die Besitzstrukturen, die adlige Herrschafts-
praxis, die Wirkungen von Bürokratisierungs-
und Professionalisierungsprozessen auf den
Adel, die Beziehung zum Fürstenhof usw. Zu-
gleich wurde dabei immer wieder die au-
ßerordentlich große Heterogenität der Adels-
gesellschaft im Alten Reich vor Augen ge-
führt. Auch die Adelsgeschichte des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts ist, vor allem dank
der aus dem von Heinz Reif geleiteten For-
schungsprojekt „Elitenwandel in der gesell-
schaftlichen Modernisierung“ hervorgegan-
genen Studien, zu einem innovativen For-
schungszweig entwickelt worden. Hier wur-
den die seit dem ausgehenden 18. Jahrhun-
dert für den Adel bestehenden politischen,
ökonomischen, aber auch mentalen Heraus-
forderungen thematisiert, die letztlich als
„Kampf ums Obenbleiben“ interpretiert wer-
den konnten. Dagegen fanden rechtshistori-
sche Fragestellungen eher eine geringere Be-
rücksichtigung. In den letzten Jahrzehnten
hat sich allerdings eine Sensibilität auch dafür
entwickelt, dass etwa das Lehnswesen in der
Spätphase des Ancien Régime und teilweise
darüber hinaus eine konstitutive Bedeutung
für den Adel behalten hat.

Das Buch von Dirk H. Müller, der sich
schon vor einigen Jahren in einem Aufsatz
den Voraussetzungen und den unmittelba-
ren Folgen der Lehnsallodifikation von 1717
zugewandt hat, versucht sich aus vornehm-
lich stände- und rechtshistorischer Perspek-
tive einem Problem anzunähern, das sonst
vor allem aus der Sicht sozialgeschichtli-
cher Entwicklungen untersucht worden ist.

Müller möchte die verbreitete Vorstellung
prüfen, wonach dem Adel im Westen und
Süden des Reiches infolge einer effizienten
Fideikommiss- und Majoratspraxis eine we-
sentlich erfolgreichere Besitzsicherungsstrate-
gie eigen gewesen sei als dem Adel in den
ostelbischen Gebieten. Einige im Zusammen-
hang eines anderen Forschungsprojekts von
ihm eingesehene Quellenfunde hatten früh-
zeitig berechtigte Zweifel an diesem Interpre-
tament aufkommen lassen.

Im Zentrum der Studie stehen also jene
langfristigen und am Beispiel Brandenburgs
und Pommerns untersuchten Veränderungen,
die durch die vom preußischen König Fried-
rich Wilhelm I. im frühen 18. Jahrhundert
veranlasste Aufhebung der Lehnsverfassung
ausgelöst worden waren. Dies hatte bei der
übergroßen Mehrheit der brandenburgischen
Ritterschaft zunächst große Widerstände her-
vorgerufen. Neben der Kritik an den die
Tradition der Steuerfreiheit negierenden und
künftig von den adligen Rittergutsbesitzern
geforderten Abgaben verdeutlichen die Res-
sentiments vor allem einen schwer auflösba-
ren zentralen Widerspruch: Einerseits setzte
sich ein Teil der adligen Ständerepräsentan-
ten für eine Garantie der Ansprüche der mög-
lichst unbeeinflusst agierenden Kernfamilie
des jeweiligen Rittergutsbesitzers ein; demge-
genüber stand aber das Bemühen, die Wirk-
samkeit des als Solidargemeinschaft verstan-
denen Verbandes der „Gesamten Hand“ auf-
rechtzuerhalten. Man bezweifelte schlicht, ob
sich unter den Agnaten (also den männlichen
Seitenverwandten) jemand befinden würde,
der die Sanierung des angeschlagenen Besit-
zes bewältigen konnte. Der Adel befürchte-
te eine Erosion des Verbandes der Gesamtfa-
milie, deren ausgleichendes Wirken und soli-
darischer Zusammenhalt schließlich aus Sicht
vieler Adliger eine Verschleuderung des Be-
sitzes und ein Auseinanderbrechen des Ge-
samtgeschlechts verhindert habe. Zu beden-
ken ist dabei, dass die wirtschaftliche Gesamt-
situation der Rittergüter zu dieser Zeit durch-
aus als angespannt bewertet werden muss
und auch von vielen Rittergutsbesitzern so
gesehen wurde.

Der Verfasser beschreibt im Folgenden sehr
detailliert, auch auf der Grundlage von Akten
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
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Potsdam und des Geheimen Staatsarchivs
Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, den
mühseligen Prozess, um zu einem halbwegs
tragfähigen Konsens zu gelangen. Die Kon-
fliktlinien verliefen ja – im Gegensatz zu an-
deren Feldern der Adelspolitik – nicht trenn-
scharf zwischen einer herrschernahen Amts-
trägerschaft auf der einen und den in den al-
tadligen Lebenswelten verhafteten Ritterguts-
besitzern auf der anderen Seite.

Müller rekonstruiert die langwierigen De-
batten um die neue Ordnung. Er hat sich da-
bei durch eine mitunter zähflüssige Materie
und ein nicht einfach zu lesendes Quellen-
material hindurch gekämpft. Das ist lobens-
wert, jedoch hätte eine gelegentliche Straf-
fung die Lesbarkeit verbessert. Immer wie-
der gab es Versuche von ständischer oder lan-
desherrlicher Seite, die Eigentumsordnung zu
verändern. Zwar drückten solche Monarchen
wie Friedrich Wilhelm I., Friedrich der Große
und – in konstitutioneller Zeit – auch Fried-
rich Wilhelm IV. dieser Entwicklung ihren
persönlichen Stempel auf, dennoch fand der
Entscheidungsfindungsprozess häufig inner-
halb der Ritterschaft und ihren Gremien statt,
was sich im Übrigen auch als ein weiteres
erhellendes Lehrstück über die Stellung des
Adels in einem „hochabsolutistischen“ und
scheinbar so effizient regierten Staatswesen
wie Preußen lesen lässt. Friedrich der Große
wollte zum Beispiel nach eigenem Bekunden
die „Regulierung dieser Sache [. . . ] dem freien
Willen Unserer getreuen Landstände überlas-
sen“. (S. 63)

Vor diesem Hintergrund erscheint es dann
nicht verwunderlich, dass sich die Bemü-
hungen um eine Reform der Eigentumsord-
nung so zählebig gestalteten, nicht zuletzt
auch deshalb, weil sich viele Rittergutsbesit-
zer in einem schwer überbrückbaren Inter-
essengegensatz befanden: Sie waren Besitzer,
zugleich nahmen sie aber in der Regel agna-
tische Rechte und Ansprüche über andere Fa-
miliengüter wahr. Diese Spannungen prägten
auch die im 19. Jahrhundert unternommenen
Reformversuche, als es darum ging die poli-
tische und soziale Position des Adels zu sta-
bilisieren. Schließlich wurde dann den Ritter-
gutsbesitzern die Entscheidung überlassen,
den ehemaligen Lehnsbesitz in individuel-
les Eigentum oder in Familien-Fideikommisse

umzuwandeln.
Müller untersucht seinen Gegenstand quel-

lennah und akribisch. Er erweitert unsere
Kenntnisse über den ostelbischen Adel be-
trächtlich. Sein Verdienst liegt vor allem dar-
in, einer bislang eher am Rande behandel-
ten Problematik systematisch nachgegangen
zu sein. Die Tatsache der hohen – mitunter
aber in älteren Darstellungen zu überpoin-
tiert gezeichneten – Besitzwechselhäufigkeit
in den ostelbischen Adelslandschaften an sich
war ja durchaus bekannt und auch die Er-
kenntnis, dass eine hohe Besitzwechselhäu-
figkeit nicht von vornherein mit wirtschaft-
licher Schwäche gleichzusetzen ist, sondern
eher als eine subtile Form von Anpassungs-
strategien zu erklären ist, wurde in frühe-
ren Arbeiten gelegentlich thematisiert. Mül-
ler hat es aber verstanden, durch den chro-
nologisch übergreifenden Ansatz und die da-
mit verbundene Relativierung der häufig im-
mer noch als „Schallmauer“ wirkenden Epo-
chengrenze von 1800 eine wesentlich konzise-
re Sicht auf die Problematik geliefert zu ha-
ben. Damit konnte zugleich ein weiteres Mal
gezeigt werden, wie Resistenz und Anpas-
sungsbereitschaft gleichermaßen das „Überle-
ben“ des Adels gesichert haben. Die Darstel-
lung hätte allerdings noch gewonnen, wenn
der komparative Ansatz stärker zum Tragen
gekommen wäre. Schließlich hat der Klappen-
text des Buches gerade mit der Thematisie-
rung der „in Ost und West völlig unterschied-
lichen Strategien des Adels“ zur Besitzwah-
rung geworben. Bei einer fallweisen Berück-
sichtigung anderer Adelslandschaften hätte
die Bedeutung der von Müller so detailliert
herausgearbeiteten Strategie der Besitzsiche-
rung des ostelbischen Adels und ihre unter-
stellte Eigentümlichkeit noch konturenreicher
demonstriert werden können.
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